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des „altkatholiſchen“ Prieſters auch IM Detail weiter
verfolgt und es Are demnach der Gegenſtand Unſerer Abhandlung,
vie wiu ernen, 8  Ar Genüge nach allen Seiten Betracht
worden deren Würdigung eben für unſere Tage von beſonderem
praktiſchen Werthe iſt Wẽj

IT haben zum Schluſſe nur noch dem
lebhafteſten Wun che Ausdruck zu geben e8 mo die nade Gottes
10 recht bald all die, auch wenigen doch mmer noch genug
zahlreichen „altkatholiſchen“ Prieſter die gegenwärtig der r
Gottes ſo vie Trauer verurſachen zur gründlichen Umkehr be
wegen auf daß dieſelben das hochheilige er der Meſſe wiederum

lebendigen erbande mit der Ir feiern und ſie owohl
ſelbſt V  u demſelben wieder die re Stellung einnehmen, als auch
bezüglich der katholiſchen Laien von all die Bedenken ent
fallen, auf die vir ſie der beſten Abſicht rückſichtlich threr
Stellung zur Meſſe des „altkatholiſchen“ Prieſters aufmerkſam
gemacht haben SP

Stimmen Mus dem oberöſterreichiſchen Clerus
der Congrun-Frage

Iſt auch die ſogenannte Congrua rage nicht überall gleich
brennend ſo iſt teſelbe doch nirgen künſtlich hervorgerufen
Denn das Mißverhältniß zwiſchen der materiellen Stellung des
Clerus und den gegenwärtigen Zeitverhältniſſen iſt wahrlich nur

zu oft und nulr zu ſehr ein erartig ſchreiendes als daß erne

gründliche Beſeitigung dieſes Uebelſtandes erne allſeitige Gehalts  2
aufbeſſerung nicht das allgemein gefühlte Bedürfniß ſein
Es darf darum gewiß Niemanden Under nehmen, wenn auch
bei uns n Oberöſterreich die Congrua⸗Frage ſich eltend macht
und dieß uin ganz beſonderem rade der Fall iſt eitdem
der Reichsrath den „dürftigen“ und „würdigen“ Seelſorgern
Weſtöſterreichs mit alben illion Form eines Vor⸗
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ſchuſſes aus dem Religionsfonde Unter die Arme greifen für
gut befunden, und Amt die Abſicht den Tag gelegt hat, die
Regulirung der materiellen Stellung des Clerus eheſtens ſelbſt
in die Hand nehmen zu wollen. Da gilt 8 nämlich, ſich nun:

mehr für eine beſtimmte entſchiedene Haltung zu entſcheiden
und et antikirchlichen Beſtrebungen dieſer oder jener liberalen
Abgeordneten zuvorzukommen oder ieſelben doch nach Möglichkeit

paraliſiren. In dieſem S  unne wurde denn auch In Linz
Juni J eine Diöceſanconferenz abgehalten, die ſich ahin

Usſprach, daß der Seelſorgsclerus des Bisthums, ſofern nicht
andere kirchliche Mittel zu einem anſtändigen Unterhalte aller
Mitglieder esſelben, mit Einſchluß der Deficienten, aufgebracht
werden, das Princip der Se In Anwendung zu bringen
habe Das hochwürdigſte Ordinariat aber hat auf run deſſen
für die erſte dießjährige Paſtoralconferenz die Frage aufgeſtellt,
worin teſe Selbſthilfe des Clerus beſtehe, auf daß jedes Mit⸗—
glie des Clerus In der ſo wichtigen Sache, die zudem jeden
Cleriker mehr oder weniger erſönli berührt, offen ſeine Me

I⸗
nung äußern vermöge, und demnach nur nach allgemeiner
und allſeitiger Erwägung der dießbezüglichen Sachlage
werde

Die Antworten Uuun auf die genannte Paſtoralconferenz⸗
Frage liegen Uns vor, und wir erachten ＋. nicht bloß Im Inter  2  2
eſſe unſerer eſer für geboten, daß wir ihnen dieſelben ni Vor.

enthalten, ondern wir halten es au namentlich für die Pflicht
der Linzer theologiſch⸗praktiſchen Quartalſchrift, daß V erſelben
die timmen aus dem oberöſterreichiſchen Clerus In en der
Congrua⸗Frage zu threr entſprechenden Aeußerung gelangen.
Natürlich wollen wir uns da keine maßgebende Entſcheidung
maßen, und wollen wir amt auch nicht irgendwie ern räjudiz
chaffen, ondern nur vom hiſtoriſchen Standpunkte gedenken
wir un der Weiſe eines bloßen Referates den Inhalt der be
treffenden Conferenzarbeiten zu gruppiren, und nach
ſerem Dafürhalten erſt Rf Grund des gewonnenen Geſammt⸗
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bildes die Discuſſion ehufs einer endgiltigen Entſcheidung EL

0  ne werden
ndem wir alſo an unſere Aufgabe gehen, aſſen wir

zuerſt eine Stimme prechen, welche den gegenwärtigen Stand
der inge tn der folgenden Weiſe kennzeichnet:

„Die Linzer Diöceſe iſt hinſichtlich des Einkommens der

Geiſtlichkeit nicht eine der ärmſten. Die Zahl derjenigen Prieſter,
die wirkliche Noth leiden, nämlich bei aller Einſchränkung, Täßig  2  2
keit und Sparſamkeit das Nothwendige nicht aben, anſtändig
als Prieſter eben zu können, iſt ſehr gering, und dieſen Are

ſomit leicht zu helfen Aber die Zahl derjenigen, die nul kärglich
das anſtändige Auskommen haben, aſt alle vom Religions⸗
onde dotirten Poſten und viele Vicariate und Expoſituren ge⸗
hören, iſt ſehr groß, und e8 wäre ſehr wünſchenswerth, enn der

Prieſter auch Mittel ätte, den Anſprüchen auf Almoſen und

eiträge den verſchiedenſten Zwecken, die von allen Seiten
ihn gemacht werden, und den Anforderungen auf ſeine geiſtige

Fortbildung durch Bücher, Zeitſchriften und Zeitungen reichlicher
entſprechen du können. Es iſt aber der gegenwärtige Nothſtand
hervorgerufen durch die Theuerung der Lebensmittel, ur die
Entwerthung des Geldes und auch Urch vermehrte Steuern und
Laſten und Abzüge Im Einkommen, das aſt durchgängig nicht
gewachſen iſt, ondern gar oft ſich auch vermindert hat Die Ent⸗
werthung des Geldes ſchreitet unaufhaltſam fort, und un kurzer
Zeit werden Seelſorgspoſten, welche jetzt ein na genügendes
Einkommen geben, auch ohne große Kataſtrophen den
zählen. Es iſt alſo hohe Zeit auf Abhilfe zu denken.“

In einer andern Arbeit begegnen wir einem Paſſus, der
die Dringlichkeit der Sachlage noch mit den orten motivirt:
„Die Realiſirung dieſer Idee ſeiner entſprechenden Aufbeſſerung)
iſt nicht nUuLr vom Standpunkte der materiellen Exiſtenz aus,
ſondern mehr noch vom andpunkte der Fortexiſtenz des Clerus
un der Diöceſe überhaupt ern ſchreiendes Bedürfniß. Es iſt be
annt, daß In den Vorſtudien, ſchon un den Volksſchulen, Knaben
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und Jünglinge von den weltlichen Lehrern und Pröſeſioren tm
antikirchlichen inne edrillt werden, daß der Prieſterſtand un
der Preſſe namentlich tauſend Angriffen und Beſchimpfungen aus
geſetzt iſt! Dazu noch das Militärgeſetz! Schließlich die Noth
Und dürfen wir denn offen, daß die Zahl jener Jünglinge groß
ſein werde, die den haben, den errn bis auf Golgatha
hin begleiten? der rein ausgeprägte Beruf zum Prieſter—
ſtande iſt allen Zeiten eine Seltenheit! „Rari 1I gurgite
nahntes J fürchte ſehr die Nähe der Zeit, un der e8 heißen
wird: Parvuli petiere I, 116C erat, dul frangeret IIIis

Videant consules, quid detrimenti capiat cclesia!“
Obwohl die der Paſtoralconferenz geſtellte rage von der

Staatshilfe abſieht, ſo haben doch die meiſten Elaborate
dieſelbe In den Kreis ih Erörterung 0 Allgemein iſt
wohl die Ueberzeugung, daß der Staat einer ergiebigen ilfe
verpflichtet ſei; aber faſt nicht minder allgemein iſt auch
der Meinung, daß Unter den gegenwärtigen Verhältniſſen,
wenigſtens nicht zunächſt und nicht direct, auf die Hilfe des
Staates reflectiren habe bren wir, wie eine Stimme ſich
ber die Staa ausſpri

„Es unterliegt keinem Zweifel, ſo legt dieſelbe die Ver—
pflichtungstitel dar, daß der Staat eS chuldig ſei dem
zureichend otirten Seelſorgsclerus Aushilfe leiſten; denn EL

wirkt 14 0  um Wohle des Staate als Lehrer und Träger der
Religion, die das Fundament alles Staatenlebens bildet, ungleich
mehr als jeder andere Stand, und beſorgt überdieß für En  ad
ohne alles Entgelt viele ſehr wichtige Geſchäfte, die dieſem be
deutende Auslagen verurſachen würden, E ſie durch eigene
Organe beſorgen ließe. Da ferner der Staat das aus den auf
gehobenen Klöſtern gebildete Kirchenvermögen in ſeine Verwaltung
übernommen hat, ˙ hat auch amt die Verpflichtung über—
nommen, für die angemeſſene Dotirung der Kirche und ihrer
Diener zu orgen, und da CETL auch durch ſeine Maßregeln Finanz

enreduction und außerordentliche Beatent, Zehentablöſung, Zin
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ſteuerung der Kirchengüter), owohl den Religionsfond als das
Pfründenvermögen bedeutend geſchädiget hat ſtellt ſich eſſen
dießfällige Aum ſo klarer heraus 77

Es räg ſich aber, ſo erörtert weiter dieſelbe Stimme
die Art und Weiſe, Wie der 4 allenfalls ſeiner
Pflicht nachkommen könnte, Wie ſoll der Staat Hilfe chaffen?
twa durch irecte Geldunterſtützung aus den Staatsfinanzen?
Dieß önnte bei der dermaligen mißlichen Finanzlage nur durch
Erhöhung der ohnehin chon ſehr drückenden Steuern geſchehen
was aber kein berufstreuer Prieſter dermalen wünſchen kann da
jeder weiß, welch Blut den Gemeinden ſchon die Schul
umlage hervorgerufen hat ben ſo kann vom eru
ene Stolerhöhung gewünſcht werden, eil auch dieſe den Cha
rakter Beſteuerung der Staatsangehörigen ſich
tragen würde vas aber dem Seelſorgsclerus vie  le Verlegenheiten
bereiten und ſei erſprießlichen Wirkſamkeit Iu der eelſorge
großen Eintrag thun würde Wenn ſodann Manche meinen, die
Regierung könnte die Aufbeſſerung der ungenügend otirten eel⸗
ſorger Ur die Beſteuerung der beſſer dotirten ermöglichen, ſo
Are olche Beſteuerung ern Acet der Willkühr erne offen⸗
bare Verletzung des Eigenthumsrechtes und jeder Rechtsſicherheit
wodurch man dem rundſatze des Communismus Thür und Thor
öffnen würde, daß nämlich von Staatswegen die Beſitzenden
zwangsweiſe verhalten werden können, ihre Ueberſchüſſe den Beſitz⸗
loſen mitzutheilen ohin müßte erne olche Gewaltmaßregel
führen?! Und abgeſehen von den ſich daraus ergebenden traurigen
Folgen Are durch olche Maßregel wenig geholfen, da e8

ſich zweiellos herausſtellen würde, daß das Kirchen— und Pfründen⸗
vermögen, reſpective Beneficialeinkommen bereitsſchon ſo0 ſchwer
belaſtet iſt daß die noch eigens zu beſteuernden Ueber ſchüſſe ern

Vergleiche des Bedarfes 9  8 ungenügendes eſulta liefern
würden Wenn die ſogenannten Staatskirchler gar von der Ein
ziehung aller Kirchengüter und ſofortiger Beſoldung des Seel
ſorgsclerus urch den Q fantaſiren, ſo ſollten doch, abgeſehen
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von der Ungerechtigkeit einer olchen Gewaltmaßregel, dieſe Herren
Urch die traurige Erfahrung, die der Seelſorgsclerus uin andern
Ländern, —— in Italien, In Folge dieſes dort ereits voll.
ra  en Gewaltſtreiches ſchon machen mußte, eines Beſſern be
lehrt worden ſein Denn weiß wohl, wie un den Händen
des Staates das Kirchengut verwaltet wird, und daß dem Seel
ſorgsclerus tn Beziehung auf eine prieſterliche Wirkſamkeit gen  2
ber einer kirchenfeindlichen Regierung die Hände gebunden ſind,
weil dieſe dann die Macht In Händen hat, jedem Prieſter und
gewiß den pfli  reuen zuerſt durch die Temporalienſperre den
Brodkorb verſchließen, abgeſehen davon, daß der Staat in
finanziellen Nöthen ſelbſt un die Lage kommen kann, den älligen
Gehalt den Dienern der Kirche nicht auszahlen zu können.“

Durch die eben angegebenen ittel wi alſo unſere Stimme
die fragliche Aufbeſſerung nicht 8 Stande gebracht haben Bei
dieſer Verzichtleiſtung auf die directe Staatshilfe will aber die  —
ſelbe keineswegs behaupten, daß der Seelſorgsclerus auch auf
das Wohlwollen der Regierung verzichten ollte, das viel—
mehr die ungenügend dotirten Seelſorger, Penſioniſten und Defi
cienten mit anſprechen, Und ſie ſchildert un dem Folgenden
die mannigfaltige Weiſe, In der die hohe Regierung
dem Clerus dieſes Wohlwollen bethätigen könnte

„Eine olche Bethätigung des Wohlwollens gegen den
genügen ottrten Clerus, heißt eS da, wäre, die hohe
Regierung eine billigere Auslegung jener Normalien veranlaſſen
würde, deren ſtrenge Durchführung das Beneficialeinkommen
auf arge Weiſe geſchädigt hat Um nämlich den Religionsfond

ſchonen und entlaſten, wird den Seelſorgsprieſtern, die
irgend eine Congrua⸗Ergänzung oder einen Gehalt aus dieſem
Fonde beziehen, die kleinſte Einnahme, Zeit ſogar
die Wohnung, tu die Congrua eingerechnet; dagegen werden die
Beneficialauslagen uin die Faſſion nicht einbezogen, und die reiſe
der allfälligen Naturalbezüge un der Weiſe hoch angerechnet, daß
die bisher bezogene Congrua-Ergänzung aus dem Religionsfonde

28*
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entweder ganz oder großen Theils behoben worden iſt Ueber  2  2
dieß verpflichtet die ohe Regierung jeden Seelſorgsprieſter, der
aus dem Religionsfonde entweder eine Ergänzung oder einen
Gehalt bezieht, eine gewiſſe Anzahl von heiligen Meſſen un

entgeldlich perſolviren, und nan nimmt Ami dem betreffenden
Seelſorgsprieſter mit der einen Hand theilweiſe wieder, was man

mit der andern gegeben hat. Wohl iſt In letzterer Be
ziehung der betreffende Seelſorgsclerus In der Linzer Diöceſe
ſeinem hochwürdigſten Oberhirten großen Danke verpflichtet,
weil EL tn ſeiner Herzensgüte den dürftigen Prieſtern dieſe Laſt,
wenn ſie darum anſuchen, gratis abnimmt, und für die Per
ſolvirung dieſer Obligat-Religionsfondmeſſen orgt Wäre ſomit
dem dürftigen Seelſorgsclerus ni ſchon merklich geholfen, wenn
die hohe Regierung eine billigere und nachſichtigere Auslegung
dieſer Normalien tm Verordnungswege, auf dem ſie 10 eben zu
Stande kamen, veranlaſſen würde?“

„Eine andere Art, ei e8 erners, wie die ohe Regierung
hr Wohlwollen den ungenügend dotirten Seelſorgsclerus
bethätigen könnte, Are die Nachlaſſung jener Steuern, die dem
Clerus als ſolchen abverlangt werden, und we die andern
Staatsbürger, nit denen der Clerus alle andern Steuern gemein
hat, nicht kennen, wie die ſogenannte Aequivalentengebühr
vom Unbeweglichen als beweglichen Vermögen, die auf zehn Jahre
zum Voraus berechnet wird, und von dem Pfründennutznießer

leiſten iſt Ohne Rückſicht darauf, daß die Beſteuerung ein
Stiftungscapital von auf 9000 reducirt, ird
das Gebührenäquivalent Im vollen Betrage wie von

vorgeſchrieben, und muß auch von dem Beſtifteten verſteuert
werden. Mit Recht ſagt aher der ohe Erlaß des hochwür
digſten Ordinariates von Udwert ddo März 3
dieſer Beziehung: Wenn den Eiſenbahnunternehmern nebſt be
deutenden Subventionen auch noch die Steuerbefreiung bewilligt
wird, dürfte man wohl bei der Nothlage des lerus wenig⸗
en viel anzuſprechen berechtigt ſein, daß da Pfründen⸗
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und Kirchengut nicht noch mehr als jede andere beſteuert
werde

„Ein weiteres wird wiederum geſagt wodurch die
hohe Regierung ihr Wohlwollen den dürftigen Seelſorgs—
lerus bethätigen könnte, Are die Uebergabe des Religionsfondes
vte jede Kirchenvermögens die Verwaltung derjenigen denen
ſie Uſteht Alle Confeſſionen verwalten ihr Cultusvermögen
ſtändig, nUur das Vermögen der katholiſchen I und nament—
lich des Wd und Studienfondes der katholiſchen Kirche
ird vom Staate verwalte und leider nicht zum finanziellen
Vortheile der I Die Regie des Religionsfondes koſtet Iu

Oberöſterreich jährlich —000 Der eberſchuß, der nament—
lich un Oberöſterreich Im abgelaufenen Jahre 21 000 fl etragen
hat ällt n den Staatsſäckel Würde der Religions— und Studien—
fond pflichtgemäß den berechtigten kirchlichen Organen zur Ver—
waltung übergeben werden wie viel würde alljährlich an Regie—
koſten erſpart werden und würden namentlich die Ueber
dieſer beiden Fonde dem Ordinariate zur Verfügung geſtellt
werden Wie eit beſſer Are Ami dem minder dotirten Clerus
geholfen worden als mit der verletzenden nd deßhalb verhaßten,
vom Staate fũ dieſes ahr bewilligten Unterſtützung!“

„Da das Kirchenrecht wird endlich geſag ausdrücklich be-
ſtimmt daß, ausreichende Suſtentation des Prieſters
nicht vorhanden iſt dieſelbe aus den über chüſſigen Einkünften
der Kirche rgänzt werden 0  E ſo onnte auch dieſer Be
ziehung die hohe Regierung ihr Wohlwollen gegen den ungenügend
dotirten Clerus amt bethätigen ſie es ermöglichen würde
daß das 04½ Kirchenvermögen wo es ohne Beeinträchtigung der
Kirchenerforderniſſe zuläſſig iſt zur eſſeren Suſtentation des
Clerus herangezogen werde ohl würden azu auch die Kirchen—
atrone ihre Zuſtimmung ertheilen müſſen; allein mn dem Falle
vo leſe ene Maßregel proteſtiren würden würde
8 gleichwohl der Regierung und den Biſchö en zuſtehen nach
brg ältiger rüfung der etwaigen Gründe des Kirchenpatrons
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ber die Zuläſſigkeit und Nothwendigkeit einer Beitragsleiſtung
aus dem hinreichenden Lokalkirchenvermögen entſcheiden.“

So die eine Stimme ber die Staatshilfe. Wir aſſen
nunmehr noch ern Paar andere Stimmen folgen, die ebenfalls
nach dieſer ette einige Momente zur Sprache bringen. „In
aden, aiern und anderer Herren Länder, äußert ſich eine,
wurden die Gehalte des Seelſorgsclerus erheblich vom Staate
aufgebeſſert. So ern „königlicher“ Pfarrer bezieht ſei 800,
900 Gulden zum Wenigſten und verwundert ſich wie ern Colleg
aus Oeſterreich mit ſei atten zugeſtutzten Congrua auskommen
kann. Obwohl das Sprichwort warnt: Weſſen 10 du ißt .,
ſo hat doch dieſer Clerus kirchentreu erne Stellung gewahrt.
Bei uns iſt von einer ſolchen Aufbeſſerung ſicherli ke  une Rede,
nd von denen, die bei uns dermalen das Heft In den
Händen aben, eine beantragt würde, timeo Danaos t
Ona ferentes.“

„Nach dem Sturmjahre 1848, äußert ſich eine andere,
hat Se Majeſtät offen die ynaſtiſche Haltung des Clerus und
des dem Clerus anhänglichen Volkes anerkannt; treu dynaftiſch,
gut öſterreichiſch ad nemn Vitae iſt unſer Clerus
eute noch, wie ELr treu katholiſch iſt usque ad profusionem
sanguinis. Man nehme aher mit ank die Hand, welche die
Regierung dem Clerus entgegenhält, Amt ſie PrO Christiana
charitate et 20 dignitatem cclesiarum tatus tuendam
eine geziemende Aufbeſſerung der Congrua, überhaupt der Be
zuge des Clerus verfüge. Nach dem Volksblatt gibt ein Kreuzer
vom Steuergulden In Oberöſterreich 5.000 Wenn man

für die Schulen kr per Gulden nimmt, ſo iſt kr für den
Clerus nicht zu viel, und ihm iſt, wenn e weniger beſſer
botirten auch noch E  8 leiſten, geholfen. Als fixe, der Stelle
adhärirende Dotation oder⸗ unwiderrufliche Aufbeſſerung müßte
ſie mit dem Inveſtiturs⸗ oder Anſtellungsdecrete bei dem be
treffenden Steueramte zur halbjährigen Behebung angewieſen ſein
dann wäre rei dem dürftigen lerus die dignitas sacerdotalis
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vor dem Servilismus gewahrt und geſichert.“ Dieſelbe Stimme
weiſt auch auf die einſtige Staatsoperation der Zehentablöſung
hin und bemerkt da  U „Viel um ausgeblieben,
die Ablöſung de kirchlichen ehents In der iöceſe

Concretalfond zuſammengelegt und dann nach etwa drei
Abſtufungen die Zuweiſung der entſprechenden Portion NI die
elnen Pfarrer erfolgt Are Eine größere Gleichheit Are das
unzweifelhafte und billige Reſultat geweſen, während Pfründe
mit vielen Stiftungen, guter Grundlage der Oekonomie, größerer
Seelenzahl und beſſerer Stola noch immerhin erne Beförderungs⸗
arre ſein würde 76

Die dritte Stimme aber pricht ſich unmaßgeblich dahin
aus, daß man von der Staatshilfe wohl dann abſehen könne,

* ſich oße Unterſtützung des hilfsbedürftigen
Clerus handelt ni aber um ene beſtimmte rhöhung der
Congrua und dieß dem Grunde, eil man ohne Staats
hilfe nicht ausreiche, weil man nicht übereinſtimmt mit andern
Diöceſen und wei dieß ſelbſt bedenklich gegenüber dem Staate

(Es wird da auf die böhmi mähriſche Kirchenprovinz
und auf die Wiener Tzdiöceſe hingewieſen wo bezüglich der
Staats oder Selbſthilfefe feſtgehalten wird: „Beides woh
zuſammenwirken e8 ſei auf die Staatshilfe nicht 3u ver.

zichten weil dief zu beanſpruchen die tr vollkommen
berechtigt eil dieſe Hilfe zu leiſten unſere Staatsregierung
viel ach verpflichtet iſt chon IM Allgemeinen u an der
ege der eligion auch dem Staate liegen In Oeſterreich
bilden die Katholiken Perzent der Steuerträger aben alf
den Rechtsanſpruch auf e nothwendige Beihilfe ih gottes⸗
dienſtlichen und ſeelſorglichen Bedürfniſſe Beſonders IMm Ver—
gleich mit dem, die Proteſtanten erhalten, würde Eern Staats
beitrag von nahezu Millionen Gulden für katholiſche Cultus—
zwecke dem Rechte der Parität entſprechen Dazu kommen
die Geſchäfte die der Clerus für den Staat beſorgt die That
ſache, daß die Religionsfonde unter ſtaatlicher Verwaltung b
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eutende Einbuße erlitten, und daß überhaupt Kirchenver—
mögen durch ſtaatliche Beſteuerung er geſchädigt wurde Es
werde daher von den Kirchenvorſtehern nur Eene erfüllt,
enn ſie Staatshilfe nicht bloß wůnſchen, ſondern ſie auch ver.:

langen Uund ſchonoftft verlangt haben, wobei freilich von keiner
Bedingung die ede ein kann, welche 1 das unnere Leben der

ſtörend eingreifen, ihren Rechten, ihrer Freiheit abträg—
lich werden, oder den Clerus In ſei berufsmäßigen Wirkſamkeit
behindern könnte.“ Beim zweiten Punkte ird alsdann mit den
orten geſchloſſe es allgemeine Uebereinſtimmung
und enn gleiches Vorgehen mn dieſer Beziehung un ſämmtlichen
Diöceſen des öſterreichiſchen Kaiſerſtaates gewiß Ur heilſam und
beim ritten Punkte ird weiter emerkt „Das Princip erner

ausſchließlichen Se auch bedenklich Nan könnte
fragen? Wie wird e8 enn L  Q nachher halten
mit ſeinen bisherigen ſchuldigen Ausgaben ur Suſtentation des
Clerus? Wäre mit dem Privatfleiße des Clerus nich ern He⸗
fährliches räjudiz geſcha für weitere Nothfälle? Eine Vor

nehme Abweiſung der ſtaatlichen Beihilfe ul Gehaltsaufbeſſerung
der Seelſorger ird leicht e Veranlaſſung bieten neuen

Vexationen von Seite Unſerer Gegner und zu boshaften Aus⸗
legungen. Nan wird agen können: Ihr ag ber Mangel und
EUre Nothlage, ihr euch elbſt elfen könnt, warum hatet
ihr dieß nichtſchon längft für actiſch nothleidenden Mit—
glieder?2.

Wir kommen ſofor du dem Gegenſtande, den unſere Paſtoral⸗
conferenz-⸗ rage zunächſt Auge hat, nämlich zu der ent⸗
ſprechenden Selbſthilfe des Clerus und e8 ſtellt ſich da die
rage zuerſt ˙ was denn wohl auf dem Wege dieſer
Se  1 angeſtrebt werden ſoll Die Conferenzarbeiten
vertreten veu chiedene Anſichten und intendiren die Einen enne

0 Unterſtützung der beſonders Dürftigen, während die andern
wenn auch nur allmählige Aufbefſerung der Congrua

denken Die letzteren theilen ſich wieder In der Weiſe, daß emn
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zelne einen beſtimmten Zahlanſatz machen, andere hinwiederum
von einem ſolchen nichts wiſſen wollen. aſſen demnach die
verſchiedenen Stimmen ber dieſe Punkte ſprechen.

„In manchen Diöceſen, werden un einem Elaborate die
eiten einer nothwendigen Unterſtützung gezeichnet, geht
der Prieſter nach empfangener Ordination mit leeren Händen dem
Leben ſeines Standes entgegen. Kind armer Eltern, alſo ſchon
mit dem natürlichen Gelübde der Armuth, iſt PL beſtimmt von

dem erſten Augenblicke des Antrittes ſeines Standes Sine baculo
t Pera für das Nothwendigſte für das zeitliche Leben zu ſorgen.
Wäre für einen ſolchen Armen eine Vorſchußcaſſe ni eine
freundliche Erſcheinung, bei welcher derſelbe mit vertrauendem
Herzen bitten und finden könnte, mit der Verſicherung redlich
zu erſtatten? Ferner ereignet es ſich oft, daß ein Seelſorger
nach kurzem Aufenthalte die erſte Ste mit der folgenden nicht
aus eigenem Verſchulden, nUur weil ＋ die Nothwendigkeit EL

fordert, verwechſeln muß, und verpflichtet iſt, die fernere Trans—
ferirung aus eigenem Sparpfennig oder aus contrahirtem Gelde
zu beſtreiten. Erſchein endlich die erſehnte Zeit der Selbſt⸗
ſtändigkeit für Manchen, dem die Roſen nie geblüht haben, ſoll
EL nach fremdem e  2 betteln, und dasſelbe unter unheimlichen
edingungen annehmen, und hiemit den eigenen Herd begründen?
ewi wohlthuend vare für dieſe das Inſtitut der Vorſchußcaſſe.
Fühlen das Bedürfniß ſolcher Einrichtungen Beamte, Officiere,
Gewerbetreibende w., ſollten Prieſter dergleichen nicht be
dürfen? Weiter aben Laien Kranken  2  2 und Invalidenvereine,
warum ſollten ſie dem (Clerus unbekannt ſein und bleiben? Es werden
hiemit nicht Spitäler oder Verſorgungshäuſer gemeint, ſondern
Unterſtützungen aus vorgenannten Vereinen be nothwendiger ärzt
licher Pflege oder beim ebrauche einer Badecur. Mancher S  eel
ſorger würde nicht chon dem Reiche der Todten einverleibt ſein,
ſondern mit erneuten Kräften der lebendigen eelſorge angehören,
wenn EL früher eine ſolche Beihilfe U erhalten können. So
dann ſoll ein Seelſorger, der bis zurL ſeiner Kraft
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gearbeitet hat, ſofort beſorgt ſein für ſeine Exiſtenz, das Leben
mit einem Almoſen von 210 fl., 315 oder ausnahmsweiſe
Unter großer Begünſtigung mit 420 ſein eben gu friſten?
Könnte hierin eine Rentenbank die ukunft nicht erheitern?“

„Wenn, ˙ verbreitet ſich ein Elaborat Über das Maß der
Congrua, obwohl nicht principiell, ſondern aus por  —  2
tunität auf Staatshilfe Verzicht geleiſtet wird, und Ur Selbſt⸗
hilfe allein das Einkommen der ärmern Poſten erhöht werden
ſoll, hängt die Beſtimmung des Maßes der Congrua aupt
ſächlich von den vorhandenen Mitteln ab, und 22 läßt ſich tm
vorhinein er eine beſtimmte Er nennen Auch wird wohl
Niemand daran denken, daß alle Seelſorger gleich dotirt ſein
ollen, was ohnehin, man die zufälligen Einnahmen,
der Stola, in uſchlag bringt, unmöglich 8u berechnen und zu
beſtimmen Qre. Aber eine Minimalſumme läßt ſich nennen,
welche Unter dermaligen Verhältniſſen als nothwendig zUum
ſtändigen Unterhalte Prieſters erachtet werden muß Als
Minimal⸗Congrua ſetze ich an: a) für einen ſelbſtſtändigen Cu⸗
raten, ob Pfarrer oder Expoſitus, jährlich 700—800 fl., wovon
In der Regel und tm Durchſchnitte die Hälfte aus einem fixen
Bezuge, die andere Hälfte aus Stoleinnahmen, Sammlungen,
Meßſtipendien U. herkommen ſoll &.  ndem ſich das zu  2  2
fällige Einkommen unmögli für jede Seelſorgsſtation be
ſtimmen läßt und die Durchführung einer olchen Beſtimmung
nur endloſe Plackereien, Verdächtigungen und Reſervationen ver
urſachen könnte, ſo würde e8 vorzuziehen ſe

in In die genaue
Taxirung desſelben

4 ni einzugehen, außerordentliche Fälle V.  2
mmen, die zufälligen Einnahmen das durchſchnittliche
Maß ffenbar eit überſteigen oder dasſelbe bei weitem nicht
erreichen, dagegen eine Durchſchnittsziffer anzuſetzen und 1E Be
rechnung dadurch vereinfachen. Das dur  nittliche zufällige
Einkommen kann auf 300— 400 veranſchlagt werden. So
mit ſollte noch das fixe Einkommen auf 400 ährlich gebracht
werden, damit das Geſammteinkommen 700 — 800 rreiche
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Dieſer Maßſtab bliebe ziemlich gleich bei großen und leinen
Curatien, indem dort, wo mehrere Prieſter und die Stolerträg⸗
ni größer ſind,‚ dieſelben getheilt werden und der Pfarrer
die ſogenannte große, die Cooperatoren aber die kleine Old be
ziehen. D) Für Cooperatoren jährlich 600 In der Weiſe, daß
300 fixer Gehalt für Koſt und volle Verpflegung, welche der

Ortsſeelſorger herſtellt, und wofür 4 auch dieſe 300 bezieht,
gerechne werden; und 300 ſu. und was darnüber iſt aus den

zufälligen Einnahmen, Meßſtipendien, leiner Stola, amm⸗
lung A dem Cooperator verbleiben. Wenn Cooperatoren eigene
Wirthſchaft führen, ſo würden 600 nicht genügen, ſondern
700 angeſe werden müſſen. In großen Städten und etlichen
rrten, Gmunden, If würden auch 300 für Koſt
und Verpflegung nicht genügen, und etwa 400 anzuſetzen
ſein. Die Cooperatorspoſten würden nach Verſchiedenheit der
zufälligen Einnahmen mehr oder minder erträglich ſein. Indem,
wohl nicht ehr vie  le en ausgenommen, die Cooperators⸗
ſtellen bis 500 zufällige Einnahmen abwerfen, und nicht
die Cooperatoren, ondern die leinen Localpfarrer, Vicarien und
xpoſiti verhältnißmäßig allerſchlechteſten geſtellt ſind, ſo
wäre es, da die Mittel ſehr na ſind, eine Unbillige Bevor  2  2

derſelben, ihr fixer Gehalt üher angeſetzt,
oder der Ortsſeelſorger verhalten würde, die Verpflegung
weniger als 300 beſtreiten, was eben bei der damaligen
Theuerung der Lebensmittel und Dienſtperſonen gar nicht möglich
wäre, ohne ſelbſt Schaden zu leiden. 0) Für Deficienten-Prieſter
ollen die beſtehenden und der zu gründende allgemeine 8
hilfsfond die nothwendigen uſ gewähren, die nach Um
ſtänden verſchieden ſein nd auch entfallen können, indem  2
manche Deficienten⸗Prieſter als Frühmeſſer ſo gut wie oope  —  —
ratoren und Vicare angeſte ſind, andere dagegen, ſie
nicht Meſſe leſen können, eine bedeutende Unterſtützung von

mehreren hunder Gulden ehr bedürfen, was ſich nur von Fall
zu Fall beſtimmen äßt omi Are die mindeſte fixe Congrua,
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ohne Einrechnung der Meßſtipendien, Stolbezüge und anderer
zufälliger Einnahmen für ſelbſtſtändige Seelſorger auf 400 fl.,
für Cooperatoren auf anzuſetzen. Für die alten
Pfarren, welche einen Theil ihres Einkommens zur Aufbeſſerung
ihrer Vicariate und Caplaneien abgeben ollen, ſoll das fixe Ein
kommen, ungerechnet die zufälligen Einkünfte, nicht Unter 1000
herabgemindert werden; und 8 ohnehin In Abrechnung
der beſtehenden Laſten 1000 jährlich nicht überſteigt, ſoll
ihnen keine Laſt aufgebürdet werden, wofür viele Gründe
aufzuführen wären: das alte Recht auf ihr Einkommen,
größere Anſprüche auf Hoſpitalität und Almoſen, Uslagen für
Baulichkeiten, ern Avancemen und Belohnung eTL und ver

„dienter Prieſter, Decanatsgeſchäfte, hie und da Repräfentation,
be ſehr en Prieſtern altung eines Aushilfsprieſters
ließlich ird noch bemerkt, daß für den Fall, ſo Un
zulänglichkeit der Selbſthilfe Staatshilfe angeſprochen werden
mu  2, ern öherer Betrag als 400 und 500 Congrua
zuſetzen wäre, indem ern großer Theil der Einnahmen, die hier
unter die zufälligen gezählt worden ſind, In die Congrua ein  —
gerechnet würden; auch würde bei der beſtändig fortſchreitenden
Entwerthung des Geldes mit der Zeit dort und da eine Auf
beſſerung der Congrua wieder nothwendig werden, der

gründende allgemeine Au  fon In u unft die Mittel
geben ollte.“

1 egegnen in einzelnen Elaboraten noch weiteren An
ätzen für die 0 erhöhende Congrua, meinen aber davon abſehen
zu können, da die eben vorgeführte timme nur eine Minimal—
Congrua hat feſtſtellen wollen, die be den vorhandenen wenigen
Mitteln zunächſt anzuſtreben Are Wir verzeichnen darum In
dieſer Hinſicht nur noch, daß eine Stimme ſich dahin ausſpricht,
es möge überhaupt von zufälligen Einnahmen möglichſt abgeſehen
werden, da der Geiſtliche, ſo lange EL auf Meßſtipendien, Con⸗
ductgebühren, Taufgeſchenke angewieſen ſei, nicht frei wäre; der
ſelbe ollte auch ohne dieſe inen ſtandesgemäßen Lebensunterhalt
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genießen können. Ferners iſt eine andere Stimme der Meinung,
der Clerus ſoll dahin wirken, daß eine gleichförmige Erhöhung
des Gehaltes nach einer gewiſſen Anzahl von Seelſorgsjahren
ſtattfinde. „Hat der Seelſorger, ˙ motivirt dieſelbe hren An  —  2
trag, das Bewußtſein, daß er für ſeine Mühe und Arbeit Im
kommenden Alter wenigſtens eine olche Entlohnung 3u erwarten
habe, daß ſtandesgemäß leben kann, ird eL einerſeits
freudig einem Berufe obliegen, anderſeits einen rang un ſich
fühlen, mit allerlei mitunter nicht ehr ehrenvollen Mitteln nach
einer beſſer bttrten arre Iu haſchen Endlich ſpricht eine
Stimme auch den Wunſch aus, ＋2 möchten wenigſtens un den
wichtigeren und meiſten Punkten Beſtimmungen getroffen werden,
we Bezüge der Stola dem Pfarrer, und welche dem Coo
erator gebühren; Are e8 ſchwierig und vielleicht unmöglich für
die Diöceſe allgemeine Regeln aufzuſtellen, ˙ könnte eine
Art von Faſſionen für die einzelnen Caplanspoſten verfaßt und
bei den Pfarrern hinterlegt werden, worin die Bezüge des Coo  2
perators, allerdings nicht nach der iffer, ondern dem Namen
nach aufgeführt werden.

Und nun aſſen wir eine Stimme folgen, die keine be
ſtimmte Ziffer angeſetzt haben will 4  N wie weit, heißt es
in einer Arbeit, geholfen werden ſoll, läßt ſich hier wohl nur

im Allgemeinen andeuten, keineswegs aber ziffermäßig feſtſtellen
oder begrenzen; ſowei nämlich ſoll geholfen werden, daß jeder
Seelſorger ſeinen anſtändigen Unterhalt, ein ſtandesgemäßes
Auskommen finde, oder daß jeder Poſten ſeinen Mann anſtändig
ernähre. Ich bin nicht afür, daß eine allgemeine Norm
In Ziffern aufſtelle, wie viel Ein Cooperator oder ein elbſt
ſtändiger Seelſorger jährliches Einkommen haben ſoll, einmal
ſchon darum nicht, eil * überaus ſchwierig und auch odio  8 iſt,
das factiſche Einkommen eines jeden Poſtens qu ermitteln,
ferner aber auch darum, Ct bei Entſcheidung der Frage, wie
viel zum anſtändigen Unterhalt erfordert werden, ſehr viel auf
die Umſtände des Tte ankömmt, ſo daß einer mit demſelben
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Betrage an manchem Tte recht wohl, an manchem andern aber
Urchaus nicht ſtandesgemäß leben kann. Ueberdieß iſt auch der
Er des Geldes un unſerer Zeit ſchwankend, daß was heute
noch zum ſtandesgemäßen Unterhalte genügt, vielleicht ſchon in
Jahresfriſt abſolut unzureichend ſein kann.“ Um nun aber doch
einen beſtimmten Anhaltspunkt arüber zu haben, we Poſten
und tn wie eit dieſelben eine Aufbeſſerung erfahren ſollten, we
Aufbeſſerung übrigens nach dieſer timme nicht der Perſon als
ſolcher, ondern der Pfründe, dem Beneficium oder Poſten ohne
Rückſicht auf die Perſon zu Theil werden ſollte, U oOhne daß
der Betreffende darum anzuſuchen nöthig hätte, ſo mpfie die
ſelbe Stimme das Vorgehen mehrerer öhmiſcher Biſchöfe als
nachahmungswerth, daß nämlich nach Decanaten ber dieſe Punkte
U. geheim abgeſtimmt werden ſollte Sie citirt du dieſem
nde aus dem Leitmeritzer Ordinariatsblatt (Jahrg 1872 Nr ,

77 das olgende:
„Im Monat December haben alle Prieſter mit Einſchluß

der penſionirten ohne weitere Aufforderung ihr Otum bezüglich
der Verwendung der u Gebote ſtehenden Mittel abzugeben. Der
Vorgang iſt folgender: Es ſind jene Prieſter des Bezirkes
(Decanates) zu benennen, deren arr⸗ oder Caplanſtelle 9e
genwärtig den ſtandesmäßigen Unterhalt ni gewährt, und die
ediglich auf dieſes Einkommen angewieſen ſind Wenn der oth
ſtand nicht die olge des geringen Einkommens der Stelle elbſt
iſt, ondern andere Urſachen hat, ſo ſind dieſe anzugeben, wenn

für den Inhaber der Stelle geſtimmt wird Die ota werden
verſiegelt, auf der Außenſeite mit dem Namen der Votanten
bezeichnet, dem Vicariatsamte (Decanate zugeſendet und von

dieſem uneröffnet weiter befördert. Die Namensbeiſetzung wird
darum gefordert, weil der Prieſter für das, was ELr chreibt, jeder⸗
zeit einſteht, und eil 8 nothwendig werden kann, nähere Aus
künfte von ihm einzuholen. Der Votant aber möge ſich ge⸗
genwärtig halten: 2 den ausgeſprochenen Zweck; 5 daß dieſe
Hilfscaſſe enn gemeinſchaftliches Eigenthum des ganzen Diöceſan⸗
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clerus iſt; C daß e8 aher eine der Gerechtigkeit I  —— nach
dem Gewiſſen abzuſtimmen; das Votum enthält die Angabe,
ob nd welche Stellen tm Vicariate (Decanate) gibt, die nach
der Ueberzeugung des Votanten für die ſtandesgemäße Subſiſtenz
unzulänglich ind Es kann auch eine Begründung mit prieſter⸗
er Wahrhaftigkei und Offenheit beigefügt werden; e8 wird
Vorkehrung getroffen werden, daß die zu überreichenden ota
geheim bleiben; diejenigen, die ſich aus was immer für Gründen
der Abſtimmung enthalten wollen, haben dennoch enn verſiegeltes,
auf der Außenſeite gefertigtes an den errn Vicar
abzugeben.“

Nach der rage, vas denn wohl auf dem Wege der Selbſt⸗
hilfe angeftrebt werden 0  L, kommt Ofor naturgemäß die Weiſe
dieſer Selbſthilfe zur Trwägung. Wir haben demnach die
geſtellte Paſtoralconferenz-Frage von der Seite un Betracht zu ziehen,
als dieſelbe die Mittel namhaft gemacht wiſſen will, durch we
der Clerus nach Möglichkeit ſich elbſt zu helfen habe, und wir
werden da der eſſeren Ueberſicht ſo vorgehen, daß wir
zunächſt erne Stimme reden laſſen, und am betreffenden
andere Stimmen einſchalten.

„Die Se  ilfe, wie ſie hier ur gemeint ſein kann,
beginnt eine Arbeit ihre dießbezüglichen Auseinanderſetzungen,
nimmt den geſammten Clerus und das geſammte Kirchenver—
mögen un Anſpruch den geſammten Clerus, die Aermeren,
die einer Aufbeſſerung ihres Einkommens bedürftig ſind, und die
Reicheren, die eine olche geben können und das geſammte
Kirchenvermögen, ſowohl das der Pfründen als das der Kirchen.
1e ärmeren Seelſorger fönnen und müſſen auch
ſelbſt helfen Wenig Bedürfniſſe iſt ſchon ein großer Reich⸗
Uum Viele und beſonders koſtſpielige Bedürfniſſe, wie ſie der
Schwindel und die Sitten der Zeit mit ſich bringen,
machen Jeden arm, und ſe auf der beſten Pfründe hat keiner
mehr etwas Ueberflüſſiges, keiner mehr genug, und der Ruf nach
Aufbeſſerung würde nach jeder Aufbeſſerung kräftiger
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erſchallen, wie man e8 In manchen Ständen, die ich nicht nennen

will, hören kann. Manche klagen über ungenügendes Einkommen,
e öffentlich aut geworden ſind ſind un dieſem neumodiſchen
hle geſchrieben worden. Alſo Einſchränkung unnöthiger Be
dürfniſſe und gute Haushaltung mit dem gegebenen Einkommen
iſt ein Theil der Selbſthilfe und eine cConditio sSine du 306.

Hier fügt ſich wohl anl beſten ein, was eine andere Stimme
von den Pfründnern verlangt, nämlich daß ſie „1 beſtrebt ſein
ſollen, durch treue und redliche Pfründenverwaltung ſowie durch
eine rationelle Bewirthſchaftung des Pfründenerträgniſſes die
Pfründe verbeſſern und e8 als eine Berufspflicht betrachten
mögen, auch dann, venn ſie ſich eigene Beſitzungen kaufen, die pfründ⸗
lichen Grundſtücke nicht zu vernachläſſigen, was leider manchmal
geſchie beſonders“ durch die Verpachtung derſelben; daß
dieſelbe aus ihren etwaigen Erſparniſſen ieſen
kaufen und dann der Pfründe legiren; un daß ſie,
enn ſich günſtige Gelegenheiten 8u billigen Ankäufen ergeben,
auch die Gemeinde dahin U beſtimmen trachten, daß ſie eine Wieſe

*＋ für die Pfründe ankaufe. Eine dritte Stimme macht
aufmerkſam, Ote bei mancher Pfründe durch den Verkauf eines
tn zu großer Entfernung liegenden oder ſon nicht entablen
jectes, welches demungeachtet In der Faſſion mit einer Ertrags⸗
ziffer un Anſchlag kommt, eine Verbeſſerung zu erzielen ſei, und
eine vierte Stimme mpfie noch M Allgemeinen enügſam⸗
keit und Beſcheidenheit, die immer die auptſache leiben werden.

Wir kehren zu unſerer Stimme zurück, die In der folgenden
Weiſe In thren Auseinanderſetzungen fortfährt: „Der zweite Theil
der ilfe iſt die Aufbeſſerung des Einkommens durch
kirchliche Die ittel dazu wären: Der Re
igions⸗ und Studienfond. Dieſe Fonde ſind aus kirch
lichen itteln entſtanden, Uund haben die Beſtimmung für kirch
liche Bedürfniſſe. Ur kluge Haushaltung und Verwendung
derſelben könnte und dem größten Theile der Bedürfniſſe
geholfen werden. Dieſe Fonde en der allgemeine Aushilfsfond
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ſein für die Diöceſe, Ii locale Mittel nicht ausreichen.
Die Herausgabe erſelben zur Verwaltung durch kirchliche Or⸗
gane Are aher mit allem Ernſte und aller Entſchiedenheit
und unabläſſig du betreiben, weil ohne dieſelben die Selbſthilfe
Uſoriſch ſein würde.“

In Sachen des Religionsfondes begegnen wir unter ande—
ren noch vier Aeußerungen, die wir da ein  alten wollen 7*
wird, ſagt die eine Stimme, die Aufgabe des Clerus ſein, auf
jede mögliche Weiſe für die Uebergabe des Religionsfondes in
die eigene Verwaltung der Kirche zu wirken, ſei e8 durch die
Preſſe oder Ur Petitionen oder durch andere geeigne chei
nende Nittel.“ „Wenn äußert ſich die zweite Stimme,
behauptet, daß der Religionsfond un Papieren beſtehe, alſo
die Herausforderung desſelben eine Chimäre ſei, iſt das nicht
ganz richtig. Ein großer Theil des Religionsfondes hat auch
einen reellen Werth. Da ekannt iſt, daß der Religionsfond In
Oberöſterreich einen eberf aufzeigt, lehe ſich durch eine
weiſe Verwaltung gewiß ern glänzendes eſulta für die Auf⸗

beſſerung der dotirten Poſten erzielen.“ „Die für den
Religions⸗ reſp Studienfond herausgegebenen Staatsſchuld⸗Ver⸗
ſchreibungen, meint die dritte Stimme, wären 1e nachdem auf
die einzelnen Pfründen zu vinculiren und von den Pfründnern
unter Ontrole der kirchlichen Central⸗Verwaltung ſelbſt ver
walten Wenn aber die verbuchten Werthe nicht hinreichen, ſo
hätte der Staatsſchatz auch noch andere Werthtitel zu ſchaffen,

für das eingelieferte Kirchenſilber und Obligationen,
die allem Anſcheine nach für ewige Zeiten Einlöſungsſcheine blei⸗
ben ollen, un entſprechende Werthe umzuſetzen.“ Und die vierte
Stimme ſpricht ſich dahin Aaus: „Wegen des oberöſterreichiſchen
Religionsfondes wird der Ni zu dem Schritte eines An
lehens kaum genöthigt ſein, und auch, wird der her⸗
ausgegebene Religionsfond als ern bekanntes Vermögen ehen
gut öſterreichiſch beſteuert werden, wie das andere Kirchen⸗ und
Pfründenvermögen. erner entfallen dem Staate die Laſten für
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Verwaltung, Beſoldung und Herhaltung der Religionsfonds⸗
pfarren, reſp 170 Gebäulichkeiten. Jedenfalls kann auch der
ad b 3 nUuL gewinnen.“

bren wir weiter, wie unſere Stimme weiterhin die Auf⸗
beſſerung durch kirchliche Mittel charakterifirt. „Der Religions⸗
und Studienfond, el * zweiter elle, noch ni
unter Verwaltung der Kirche und würde wohl kaum ausreichen,

eine erkleckliche Congrua-Erhöhung der ſchl otirten
Seelſorgspoſten durchführen zu önnen. Daher Aaren Diejenigen
unächſt dazu berufen, welche die und eine dazu
aben, nämlich die Beſitzer der alten Pfarren für ihre aus
dem Umfange der alten Pfarre ausgeſchiedenen Vicariate und
Expoſituren. Dieſelben hatten einſt die eelſorge und alle Aus
agen für die nothwendigen Hilfsprieſter zu beſtreiten und ſind
nach canoniſchem e dazu verpflichte ſelbſtverſtändlich,

weit die Mittel der Pfründen reichen, und önnen daher auch
echtlich zur rhöhung der Congrua threr Vicare herangezogen
werden. Da alle oder doch aſt alle en Pfarren Vicariate
oder Localpfarren beſitzen, die aus der en arre ansgeſchieden
worden ſind, ſo würden dadurch auch alle Pfarren, die eine
größere Rente beſitzen zur Verbeſſerung der ſchlecht ottrten her⸗
beigezogen werden. Indem aber die en Pfarren ohnehin ſchon

und oft bedeutende Laſten tragen, nd überdieß mit
Schulden aus Baucapitalien tar überbürdet ſind, ſo würde
aus den enten alle  tn nicht gar viel für hre Vikare abfallen
er ein Mittel te noch Gebote, den Ueberſchuß du
vermehren: Die Veräußerung der großen Oekonomien bis auf
einen kleineren Complex, der zur Haltung eines Paares ferde
und etlicher Kühe genügen würde. Die Veräußerung der großen
Dekonomien mpfie ich, weil bei dem dermaligen
Preiſe der Grundſtücke ein bedeutendes Capital erzielt werden
könnte; weil faſt ke  Iin Pfarrer einen entſprechenden Utzen
aus der Dekonomie ziehen kann, indem ſchon der Betrieb der-—
ſelben ſehr große luslagen und Schulden verurſacht, die Beau
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ſichtigung und Leitung derſelben und des Dienſtperſonales
viele Zeit erfordert und Sorgen und Verdrießlichkeiten macht,
und den Geiſtlichen ſeinem Berufe entfremdet, oder will ＋ ſich
derſelben entſchlagen, die Dekonomie und Gebäude verwahrloſt
werden, und ihm und mehr oft ſei Nachfolgern nur Scha
den und Auslagen bringen. Eine kleine ODekonomie mindert
dieſe Uebelſtände und kann doch den nöthigen edarf für das
Haus liefern; und kann man als er vorausſetzen, daß die
Dekonomien ohnehin ber kurz oder lang eingezogen und nach
bisheriger Erfahrung verſchleudert werden, und ＋ erſcheinen
demnach Renten noch icherer ſein als Grund und Boden;
und vielleicht würde der Hunger nach den geiſtlichen Gütern
etwas gemäßigt, dieſelben nicht ſehr beträchtlich ſind Es
Are der ertau der größeren Dekonomie- omplexe nur ern
Prävenire. Wollte doch auf run und Boden ern größe  2
res Gewicht egen, önnten aus dem Erlöſe auch für jene
Vicariate, Expoſituren oder Localien, we ke  In Grundſtück
haben, einige Grundſtücke, namentlich Wieſen zur Haltung etli  —
cher Kühe angekauft und ⁰ eine Aufbeſſerung gegeben werden.
Der Uebelſtand, daß bei manchen Pfarrhöfen die größeren
Dekonomie- Gehäude überflüſſig würden, Are kaum ehr groß,
indem manche Gebäude ſich verwerthen aſſen, und derſelbe mit
der Zeit ſich von eheben würde, eue Bauten zu
führen ſind. e hoch das ermal beſtehende ke tim
Großgrundbeſitze anzuſchlagen iſt, wage ich nicht entſcheiden.“

Ueber die Veräußerung der großen Oekonomien drückt ſich
auch eine andere timme folgendermaßen aus: „Die großenOekonomien ſind für die Pfarrer eine Laſt er und Wa
gen aber ern ſchätzbares Ding. Da nun der Staat ohnehin ern
lüſternes luge darauf hat, und EL früher oder ſpäter dieſe
Dekonomien Juden verſchleudern wird, möge die Kirche,
die ihre Uter ſelbſt verwaltet, dieſelben parzellenweiſe bis auf

o  ch vortheilhaft verkaufen: ſo iſt einerſeits die große Laſt
weggenommen, anderſeits kann der Pfarrer doch noch zwei erde

29*
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halten, der AHα und die Juden verden ſich Um Uter von

Joch nicht mehr reißen und die Diöceſe gewinnt ern Capi
tal von 3 — 500.000 zuu Aufbeſſerung der ſchlechteſt dotirten
Pfarrer und Capläne war bin ich ern Feind der Fonds⸗
gründung; alle  In mit dieſem Capital läßt ich kaum an

ere un Nur möge man damit nicht zu viel Staatspapiere
kaufen und, was die auptſache iſt, Steuerfreiheit dafür ver

langen Es Are 10 doch himmelſchreiend, der Staat,
anſtatt uns aufzuhelfen, noch etwa nehmen würde.“

An ritter Stelle nimmt unſere Stimme das Vermögen
der Kirchen in USſt

7 wo nämlich ern Ueberſchuß ber da

„Es widerſpricht nicht, 0Bedürfniß derſelben vorhanden iſt
macht ſie geltend, die Verwendung des überflüſſigen Vermögens
der Kirchen zur Erhaltung des Seelſorgers dem allgemeinen
Zwecke des Kirchenvermögens nd iſt bisher auch ſchon 0  er
ehe Eine andere Stimme aber bemerkt In dieſer Hin⸗
ſicht „Freilich iſt in dieſem Falle auch mit dem Patrone der
lxr das Einvernehmen pflegen; jedoch deſſe Beiſtimmung
dürfte unſchwer überall da du erlangen ſein, ke

mne

＋2 Gefahr
iſt, daß durch die Heranziehung des Kirchenvermögens zur Auf
beſſerung des Seelſorge⸗Clerus eventuell dem atrone eine Laſt
erwachſe.“ Ueberhaupt ma eine Stimme ber das Kirchen⸗
Vermögen e Bemerkung: „Nach dem canoniſchen V  echte iſt
die Kirche das Rechtsſubject des Geſammt-Kirchen⸗
vermögens. Die Repräſentanz nach Außen tn Bezug auf, das
Theilvermögen der einzelnen iöceſen ſteht, dem unbeſchadet dem

Diöceſanbiſchofe Wenn auch In der geſchichtlichen Entwick⸗
ung ſpäter Vertheilungen eintraten, indem außer den
biſchöflichen Kirchen auch andere, beſonders Pfarrkirchen und
Klöſter, errichtet und dotirt wurden, indem thnen ſpecielle Wid
mungen ukamen nd eine relative Selbſtſtändigkeit zugeſtanden
wurde: iſt darum die Anſchauung nicht aufgegeben worden, daß
das Vermögen einer Diöceſe ern einheitliches anze bilde.“ In
dieſem Sinne reflectiren denn einzelne Stimmen bezüglich der
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Aufbeſſerung des Clerus auf eine Herbeiziehung des geſammten
activen Kirchenvermögens, und ſtützen ſie insbeſonders hierauf
thren Appell die beſſer dotirten Pfründen, reſp Pfründner,
behufs einer thatkräftigen Unterſtützung der le dotirten

Bevor wir Ur vierten übergehen, der ſich unſere
Stimme für die Gründung eines allgemeinen Hilfsfondes aus
ſpricht, noch eine Reihe von timmen vorgeführt, die ſich
ber den einſchlägigen Gegenſtand nach ſei verſchiedenen eiten
verbreiten.

„Einzelnen unzureichend ortrten Seelſorgern ö ſagt eine
Stimme, kann wohl geholfen werden Ur die brüderliche

2Liebe, geübt tm engeren Kreiſe, ſo agen gegen die
Hausgenoſſen. Mancher Pfarrer dürfte In der Lage ſein,
ſeinem chlecht ortirten Cooperator einen größeren Monatsgehalt —verabfolgen, oder einige Nebeneinkünfte zu überlaſſen; ern  —
zelnen icaren und Expofitis könnte vielleicht durch die
pfarrer geholfen werden, und dürfte eine Aufforderung iezu im
Allgemeinen oder auch In einzelnen Fällen von eitte des hoch
würdigſten Ordinariates nicht ohne Erfolg ſein, wie die
Erfahrung lehrt Ich bin überzeugt, daß 8 Pfarrer gibt, welche
dieſen Weg der elbſthilfe auch ohne Aufforderung betreten ver

den, ſobald nur einmal im Allgemeinen mit der ache Ernſt
gemacht wird.“

„Die Intercalar EL

üſſe, meint eine andere
Stimme, hätten als ern wirkliches Pfründeneinkommen ganz be
onders zur ufbeſſerung chlecht Olrter Seelſorger verwendet
U werden. Wenn die Pfarrproviſoren etwa mit dem Congrua⸗
betrage der minderen Pfarrer bedacht würden, ſo dürften Jahr

Jahr einige Tauſend Ulden zu Dotations⸗Verbeſſerung ver⸗
wendbar ſein.“ Bezüglich des Intercalares finden wir in einem —  2  2
andern Elaborate die rage „Vorausgeſetzt, der Religionsfond
wird ni herausgegeben, Are eS nicht möglich, ein Doppel⸗
intercalar eintreten laſſen, ſo daß das zweite mit der Beſtäti⸗
guüung des für die erledigte Pfründe ernannten Pfarrers anfinge,
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und die Inveſtitur erſt dter erfolgen würde?“ Die Früchte
dieſes zweiten Intercalars würden IM Sinne dieſer Arbeit zu
Gunſten des Aushilfsfondes entfallen

„Da Stiftungen äußert ſich dritte Stimme, wie
dermalen die Verhältniſſe ſtehen nicht mmer

ſondern oft uUur ernne Belaſtung der Seelſorger ſind ſo ſollen
dieſelben ohne ausreichendes Entgeld und ohne ausdrückliche Er
klärung der Stifter daß dieſes Entgeld nur zur eſſeren Su
ſtentation des Seelſorgers gegeben werde, und daher nie und
unter keiner Bedingung Faſſion desſelben aufzunehmen
ſei, nicht angenommen werden.“ In gleicher etſe wird In

enem andern Elaborate geſagt „Bei Creirung von neuen

Pfarren, Cooperatorſtellen, Are eS Sache der hochwürdigſten
biſchöflichen Ordinarien derartigen Anſuchen nur dann olge
zu geben, enn die Gemeinden nicht etwa verſprechen, ſondern
actiſch das betreffende entſprechende Einkommen für hre eel
ſorger ausweiſen önnen Diejenigen Gemeinden denen e8 ernſt⸗
lich um ergenen Prieſter zu thun iſt werden dann ſchon
ſelbſt ſorgen, nd 1e ehr Uhe die Erlangung Sache
koſtet deſto mehr man ſie 74 Uebrigens ird Iu mehreren
Arbeiten aufmerkſam gemacht daß man nach den heutigen Ver
ältniſſen bei der Aufbeſſerungsfrage nicht ſo ehr auf das katho⸗
liſche Volk überhaupt auf die Gemeinden als ſolche, ſondern
mehr noch auf einzelne gutgeſinnte Laien, die mit ücksgütern
geſegnet ſind, Rechnung machen Urfe

„Erledigte Cooperatorspoſten und Pfründen mit un

genügenden Dotation emerkt erne vierte Stimme, en nicht
beſetzt werden, Iu lange dieſe nicht ergänz wird nd C8
Are hier wohl auch zu erwagen, ob Unter den gleichen Um—
XX  t  änden nicht Erne diminutio oder auch 1110 eneficio—
Tu uläſſig Are 7 In Arbeit finden wiu der Aufhebung

kleineren Pfarreien gedacht deren Errichtung aus der O
ni chen Zeit ſtammt und welche dotirt ſind Es wird
da hervorgehoben: „Man wird reilich einwenden, daß durch
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Wiedervereinigung er Localpfarren mit der Mutterpfarre ein
großer Schaden entſtehe für die Seelſorge. Dieſer Einwand
Are nur dann ſtichhältig, enn die Paſtorirung von ette der
Mutterpfarre eine Unmöglichkeit Are Das ird aber in den
allermeiſten Fällen nicht vorkommen. Auch In früheren Zeiten
mußte die Paſtorirung tn den Filialkirchen von ette der Mutter—
farren durch die Capläne vorgenommen werden. Ueberdieß werden
ohnehin un allernä  er Zeit die Privatpatrone ihr atrona nieder—
egen, und die Folge wird ſein, daß eine enge Pfarreien aus
Mangel Subſiſtenzmitteln dem Untergange geweiht ird Man
wird wohl zum letzten Hilfsmittel greifen, und an die Gemeinden
appelliren. Aber einerſeits dürften gar viele Gemeinden es VOoV.

iehen, zur Vermeidung großer Auslagen ſich an die Nachbars-—
pfarre anzuſchließen, andererſeits dürften manche Gemeinden in
Anbetracht der ungeheuren aſten, von denen ſie aſt erdru
werden, gar nicht Im Stande ſein, die kirchlichen Gebäude her  2  2
zuhalten und einem Seelſorger die nöthigen Subſiſtenzmittel 3u
ſichern Auch iſt die Beſorgniß nicht unbegründet, daß in aller—
ächſter Zeit ein großer, ſehr fühlbarer Prieſtermangel eintreten
werde, indem ſich in Zukunft wohl wenige Jünglinge finden
dürften, die Ur des Prieſterthums auf ſich zu nehmen,
wenigſtens ſo lange die ſchweren Bedrängniſſe der x ih
Fortgang nehmen, und es iſt auch keine Hoffnung auf eine beſſereZukunft vorhanden. werden In kurzer Zeit eine Menge von
Pfarreien mit 2000 und mehr Seelen finden, we nur von
einem Pfarrer ohne Hilfsprieſter paſtorirt werden.“

kann, ſpri ſich eine fünfte Stimme aus, nicht ge⸗
leugnet werden, daß die Regulirung des Stoltarifs ein chon
ange. gefühltes und dringendes Bedürfniß ſei, welche Regulirung
zunächſt In einer Vereinfachung der ob ihrer vielen Klaſſen, die
kaum ein Seelſorger bei der jetzt frei gegebenen Grund
theilbarkeit genau zu eruiren um Stande ſein dürfte, unklaren
und complicirten Stolordnung, dann aber auch In einer Erhöhung
einzelner Tarifſätze beſtehen müßte.“ Dieſelbe will auch noch
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ausdrüdklich die Sammlungen, wo ſie beſtehen, beibehalten
haben, und wOo der Pfründner zu gering beſolde iſt, die Ge—
meinde aber zu einer Leiſtung un der Lage iſt, 0  E Unter In
eutung, daß die fründe Unbeſetzt leiben würde, die Ge
meinde verhalten werden, daß ſie eine etwa ſchon beſtehende fixe
ammlung aufbeſſere, oder II keine eſtehe, zu einer
ſich verpflichte Indere dagegen möchten Im Intereſſe der größeren
Freiheit t propter dignitatem Sacerdotalem die Sammlungen
und mehr oder weniger auch die Stolbezüge lieber ganz auf
gehoben und in einer andern entſprechenden Weiſe erſetzt haben,
und ſchon gar nicht an eine Erhöhung der Stola denken Unſere

„Die Erhöhung der Stolgebühren verwerfeStimme ſagt da:
ich nachdrücklichſt, und arum, weil ſie ih Zweck
verfehlen würde. Die Stoleinnahmen würden eher geringer als
höher, und die Erhöhung Are höchſt dios.“ Bei dieſer Ge
legenheit verwahrt ſich dieſelbe zugleich auch gegen eine et
Beſteuerung der Geiſtlichkeit zum Behufe einer zu EL

zielenden Aufbeſſerung, und rklärt dabei: 7  1E Beſteuerung iſt
unnöthig, indem die beſſer btirten Pfarrer ohnehin zur vollen
Aufbeſſerung des Einkommens ih Vicarien nach dem beſtehenden
Rechte verhalten werden können, und von andern eine Steuer
wohl nicht gefordert werden würde; und weil eine Beſteuerung
des eru 8 Zwecke der Dotation Cleriker uim
niſchen Rechte keine Stütze hat Dieſes enn nämlich unter
lex dioecesana nUuL einige Gaben an den Biſchof und das
Alumnaticum, und obgleich ＋2 allen Zeiten arme Cleriker
gegeben hat, hat dasſelbe dieſes Princip doch nie adoptirt.“

Eine ſechſte Stimme weiſt als auf eine Ue für eine
ergiebige Aufbeſſerung auf die Einlöſung der weltlichen
Patronate hin, nämlich des landesfürſtlichen mit 121 Pfarreien,

24 Gebäuden und der andern Patrone mit Pfar
I zweifle nicht,reien, 1. 166 Gebäuden, und fügt bei

daß ſich die meiſten Patrone azu herbeilaſſen werden. Aber ſo
ehr ich zweifle, daß die Regierung den Religionsfond heraus⸗
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gebe, eben ſo ſehr fürchte ich, daß ſie das Erträgniß aus den
eingelöſten Patronaten mit Be  chlag belegen und zum Religions⸗
fonde hinzurechnen werde.“

Eine ſiebente Stimme pricht den uſch aus, S möchte
afur gewiſſenhaft geſorgt werden, daß das Pfarrgebäude
und die ODekonomie tm guten Zuſtande und wo möglich
ern kleiner fundus Instructus dem Nachfolger übergeben
werde. Ebenſo ſollte, da die Anſchaffung der nothwendigen
Bücher und riften zur eigenen Fortbildung den jungen dürf⸗
tigen Prieſtern oft ſehr chwer fällt, jeder Prieſter dafür ſorgen,
daß ſein Büchernachlaß entweder unter die dürftigen bope
ratoren des Decanates vertheilt, oder aber an das biſchöfliche
Prieſterſeminar zul Vertheilung die Alumnen abgeführt
werde.

Endlich verzeichnen wir noch eine achte Stimme, nach der
die Pfründner überhaupt un ihren Teſtamenten zunächſt die
eigenen, und es dieſe nicht bedürfen, eine andere
0fründe bedenken ſollten, E mehr, als der Erfahrung He⸗
mäß geiſtliches Vermögen Fu nicht kirchlichen Zwecken verwendet,
ſelten lück und egen bringe; und ſei einer anderen Arbeit
folgender rcurs üher die Teſtamente der Geiſtlichen entnom—
men: „Der Grundſatz Wer dem Altare dient, ſoll auch vom
Altare leben läßt ſich auch umkehren: Wer vom Altare lebt,
ſoll auch nit einem Vermögen dem Qre dienen dadurch, daß
eu dasſelbe 2d Pias Callsas, vorzugsweiſe 3u kirchlichen Zwecken
verwende. Ohnehin iſt nach canoniſchem Rechte der Prieſter
berechtigt, von den kirchlichen Einkünften als Nutznießer ⁰ viel
zu verwenden als 8u einem anſtändigen Lebensunterhalte erfor⸗
derlich iſt, dagegen den übrigen Theil eines Einkommens als
ein der Kirche gehöriges Gut anzuſehen, über welches ehen die
1 zu verfügen hat Die Kirchengeſetze waren In dieſer Be⸗—
ziehung bis ins Jahrhundert 0 ſtreng, daß ein Geiſtlicher
über ſein Vermögen, das Aus kirchlichen Einkünften herſtammte,

chen Verfügungen treffen konnte. Sodurchaus keine
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wohl In den Decreten Gratian's, als auch im berühmten Decre—
talenrecht iſt ausdrücklich der Satz enthalten, daß * dem Cle—
riker nicht geſtattet iſt, Teſtamente zu machen, ausgenommen
ber das Vermögen,; welches nicht aus kirchlichen Revenuen
kommt Erſt Papfſt Innocenz 111 gab die Erlaubniß, daß ern
Geiſtlicher über ſein kirchlichen Einkünften entſtammendes Ver—
mögen Unter gewiſſen Beſchränkungen teſtiren önne. Zwar hat
die Kirche keine genauen Beſtimmungen getroffen, vas und wie
vte zum anſtändigen Unterhalte verwendet werden dürfe, wie
viel ad pias CaunsaS8 verwendet werden ollte U. w., aber zu
aller Zeit hat die Ix den Hrundſatz feſtgehalten, daß der
Prieſter ein Vermögen U kirchlichen Zwecken verwenden ſoll
Es iſt nicht nöthig, mich darüber weiter zu verbreiten, da jede
erk über Kirchenrecht den nöthigen ufſchlu ertheilt. Ich
verweiſe auf die (cten und Decrete des Wiener Provincial—
oncils Sub titulo Septimo: De beneficiis bonisque ccle—
Siasticis.“

Und nun zu dem zu gründenden allgemeinen Aushilfs  —
onde, von welchem unſere Stimme an vierter handelt.
„Nächſter Zweck desſelben, heißt 8 da, wäre eine gegenſeitige
Verſicherung für Krankheits— und Deficienzfälle, wodurch jeder,
der den Beitritts— und die jährlichen Beiträge entrichtet, ern
Recht auf eine beſtimmte Unterſtützung erwirbt. Wenn der ond
einmal erſtarkt ſein würde, ſo ſoll er auch du ſtändigen Erhö⸗
hungen der Kongrua verwendet werden. Es ſteht zu hoffen, daß
einem olchen Unterſtützungs-Vereine nahezu alle Prieſter der
iöceſe beitreten werden, auch jene, die Ue eine Unterſtützung
tn uſpru zu nehmen gedenken, und daß eL durch Geſchenke
und Legate bald bedeutend anwachſen würde. Der an geht
ſchon länger tm eru herum. Als Bedingung aber sine gua
OH iſt die Verwaltung und eitung des Vereines und Fondes
durch einen Ausſchuß aus der Geiſtlichkeit der Diöceſe,
in welchen jede Decanat ein Mitglied wählt und ährlich ein  2
mal zu einer Verſammlung des Ausſchu ende
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Ueber den zu bildenden Fond, der auf dem Wege der

Se  ilfe die Aufbeſſerung des Klerus ermöglichen ſollte, lau-
ten übrigens die Aeußerungen der einzelnen Stimmen ſehr ver
ſchieden. Die Einen denken einen allgemeinen Diöceſanfond,
der alle Diöceſanmittel, den Religionsfond inbegriffen, en
würde, Andere haben einen eigenen ſeparirten Fond tm uge
Dieſen faſſen die einen wiederum mehr als Dotationsfond auf,‚
der o viel als möglich eine beſſere Dotation der Stellen anzu⸗
ſtreben hätte, und zwar ſchon und für ich, ohne daß ern
beſtimmtes Anſuchen der beſſer dotirenden voranginge, wäh
rend die anderen dieſem Fonde mehr den Charakter eines Unter—
ſtützungsfondes geben wollen, aus velchem auf ein motivirtes  D
und geprüfte Anſuchen hin die betreffenden Unterſtützungen zu
leiſten wären Wieder Andere prechen ſich dahin aus daß die
Unterſtützung mehr den Charakter einer gegenſeitigen Verſiche—
ruUng haben ſollte, und nehmen endlich noch Andere neben einem
olchen Hilfsfonde noch inen eigenen Unterſtützungsverein Iu
Ausſicht, der ſich auch nach Art der Verſicherungs-Geſellſchaften
mit Vorſchuß⸗ und Krankenkaſſe, Rentenbank, Penſionsinſtitut
gelten machen könnte. Zwe Stimmen wollen überdieß für in⸗
valide, deficiente Prieſter eigens geſorgt haben und pricht ſich
die eine aus für die Bildung eines eigenen Deficientenfondes
zur Penſionirung kranker und ausgedienter Prieſter mit einem
ſicheren Bezuge von mindeſtens jährlich 100 zu der geſetz
lichen Penſion, mit Quinquennal-Zulage von l., dem jeder
Diöceſanprieſter ohne Ausnahme mit einer empfindlichen
Beitragsleiſtung beitreten müßte. Die weite Stimme will den
Deficienten-Prieſtern un der Weiſe geholfen wiſſen, daß die
Seelſorger ohne Ausnahme, jeder wenigſtens inen Gulden jähr  2
lich, und eS eliebt auch mehr, ſpenden, vodur ährlich
circa 1500 einfließen könnten. Was aber überhaupt die il⸗
dung des Fondes anbelangt, o wollen einige inen für die ein⸗
zelnen Geiſtlichen beſtimmt fixirten Betrag, andere ſind für
einen die tebe des Mitbruders mit Ausſchluß jed⸗
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weden wanges und ollte ern beſtimmter Betrag höchſtens
als gewiſſe Norm elten die etwa der Linzelne be ſeinen
Liebesgaben einhalten könnte luch von Seite gut geſinnter
Laien erwarten ſich Einzelne thatkräftige Unterſtützung und ſollte
auch auf Staatsſubvention an dieſen Fond als olchen hin⸗
gewirkt werden Dabei wollen Einige den Fond mehr anwachſen
laſſen, und nehr mit den Erträgniſſen de Capitals rechnen,
während die Anderen gegen die Anſammlung großer Capitalien
ſind die nulr der Staat ſeiner Zeit als etten Biſſen 0 Ver
ſchlingen bekäme; 8 ollten vielmehr die Betheiligungen nach
Kräften und Verhältniß hinausgegeben werden ſobald Mul Ein⸗

mal ſovie da dare daß nan für 2 —  2 I  ahre reichen könnte
Das alſo waren die allgemeinen Geſichtspunkte nach denen

Iu den einzelnen Arbeiten die Gründung eines Fondes behufs
der Aufbeſſerung des Clerus mehr oder weniger zur Sprache
kommt SNI Folgenden aſſen IIIi noch V  wWel Stimmen ſprechen
die ſich anl ausführlichſten Uber dieſen Gegenſtand verbreiten
und hierüber erne Art von Programm aufſtellen. Die
Stimme ſtellt die Sache ſo dar „A Wir wollen noch bis zum
Ende dieſes Jahres enn Gründungscapital aufbringen, und 4  war
auf dieſe Weiſe, daß jeder Caplan nach Verhältniſſen fener

Einkünfte zu dieſem we mnen Betrag von 5 —10 oder
höchſtens 2 Gulden und die Pfarrer jeder nach Ver
hältniß ſeine Einkommens 2 40—60— oder 100 pende
und zwar Ein M  V.  „  al Hiezu können Wwiu auch alle Kloſter⸗—
vorſtehungen der Diöceſe und die hochwürdigen Herren Dom
capitulare einladen Es werden ſich auch gewiß beſondere Wohl
thäter finden, we namhafte Beträge IN Staatspapieren oder

jährlichenPrivatſchuloͤſcheinen dieſem Zwecke zuwenden
eiträge nach dem Einkommen der eelſorger, welche IM Jahre
1873 nach Belieben auf inmal oder ratenweiſe eingezahlt und
an die ù Betheilenden ausgezahlt werden. Zu dieſen jährlichen
Beiträgen Urften ſich die Herren Capläne von 2—4 und 6
und die Herren Pfarrer von 5 —10 und 15 Ind die beſſer
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dotirten bis 4 verbindlich machen. Das Gründungscapital
und die aus demſelben fließenden Intereſſen ſollen jetzt noch nicht
angegriffen werden, his nach dem Urtheile der Vermögensverwal—
ung die allmälige Aufbeſſerung der Congrua bis —600 an

gezeigt ſein wird M‚  V  (  it den bezeichneten jährlichen Beiträgen
ſollen die Unterſtützungen chon im Jahre 1873 beginnen und
alljährlich fortgeſetzt werden. Wird tn einem &  ahre ein Betrag
erübrigt, kann derſelbe im folgenden Jahre verwendet werden.

Ein weiteres ittel iſt, daß mit dieſem Fonde zuglei eine
Sparcaſſe für Seelſorger errichtet werde, bei welcher die Geiſt⸗
lichen — 90 einlegen, der Gewinn aber dem Unterſtützungs—
onde zufällt. Vermächtniſſe und Geſchenke Wenn vir uns
dieſen ſchönen Zweck vor Augen halten, werden vie  le von uns
dieſen Unterſtützungsfond entweder zum Univerſalerben einſetzen,
oder demſelben namhafte Legate zuwenden, oder demſelben die
Capitalien zuwenden mit der Verpflichtung, die Intereſſen ſolchen
Perſonen auf Lebenszeit auszufolgen, welche man nach dem ode
unterſtützen t I Durch Errichtung einer Rentenbank für
Prieſter. Unter den alten Seelſorgern gibt auch ſolche, welche
ni unbedeutende Erſparniſſe haben, aber dennoch von der orge
beunruhigt werden, ob ſie, ſie ern ohe ter erreichen,
ihre Lebensbedürfniſſe decken önnen. V  Für alte Herren
dürfte * willkommen ſein, venn ſie ihr Vermögen dem nter  2  2
ſtützungsfonde gegen eMm übergeben, daß 1 für die übrige Lebens  2
dauer nach Verhältniß ihres hohen Alter eine Rente von
bis auch 16½ jährlich beziehen können. E. Die vorſtehenden
Mittel dienen vorzugsweiſe da  U, In kurzer Zeit den Unter  2
ſtützungsfond 0  u heben und auf eine Höhe zu bringen,
daß die Congrua der Herren Pfarrer Anfangs mit 100 fl. jähr
lich, und In der olge mit einem noch größeren Betrage auf
gebeſſert werden können. Da aber auch eine Vorſchußcaſſe für
den Clerus eine iſt ſo ſoll dabei das Fondsvermögen
Nur den möglichſt geringen orthei haben, die Fonds—
verwaltung gibt Seelſorgern, we ein Brandunglück getroffen
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oder eine Pfründe mit wenig oder gar kein Vermögen antreten
en Darlehen —5 — 70, Aun olchen Fällen ſo manche Seel—
ſorger von peinlichen Sorge zu befreien Von der
Verwaltung ieſe könnte ſo eingerichtet werden, daß man die
Vorſchriften der jetzt beſtehenden Kirchenvermögens Verwaltung
möglichſt einhält Es ird ern Diöceſanausſchuß gewählt
welcher die einfließenden aben jüͤhernimmt und über die Ver—
theilung Beſchluß faßt In dieſem Diöceſanausſchuſſ ſollen das
hochwürdige Domcapitel die ecane die Pfarrer und Capläne
vertreten ſein Soll jeden Decanate ein u8 chuß,
beſtehend aus dem Decane, einem Herrn Pfarrer und Cooperator
beſtimmt werden Der Herr Pfarrer und der Cooperator en
vom Decanatsclerus ewählt werden; ingleichen auch ſollen die
Mitglieder des Diöceſanaus chuſſe von der iöceſe gewählt
werden Die Unterſtützung bedürftigen Cooperatoren
oder Pfarrer reichen ihre Bittgeſuche ntweder Wege des
Decanates oder unmittelbar beim Diöceſanausſchuſſe ern Ueber
das edürfni Unterſtützung ſoll mmũ der Decanats
ausſchuß befragt werden, und zwar des Bezirkes, un dem der
Bittſteller ebt Es wird jährlich echnung gelegt
ſodann ern jede Decanat wenigſtens Ein Lxemplar erhält Dieſe
Rechnung ſoll weder un Zeitung, noch Im Diöceſan⸗
blatte auferſcheinen Dieſer Unterſtützungsfond iſt und bleibt
Ern Privateigenthum des Clerus der Linzerdiöceſ Der biſchöf
liche Commiſſär ſoll Revident der Jahresrechnung ſein Auf
erne Unterſtützung aus dieſem onde hat nur derjenige uſpruch,
der als Mitglied eingezahlt hat „7.

Die zweite Stimme legt ihre nit  en der folgenden
Weiſe dar: „Der Einzelne ſich ſel ſt überlaſſen, kann nicht helfen,
＋2 iſt ern gemeinſames Zuſammenwirken nöthig, oder mit mnem

Worte Ein Verein des eru zu dieſem In dieſem Vereine
handelt ＋ ſich aber —um drei Dinge: 2 Welches ſoll der Cha
rakter desſelben ern Wie ſollen die Geldmittel herbeigeſchafft
werden? ＋ Wie ſoll die Aushilfe beſchaffen ſein? Der Cha
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rakter dieſer Vereinigung iſt, glaube ich, das wichtigſte Moment.
Es hängt von ihm die Möglichkeit der Herbeiſchaffung einer
ſicheren Hilfe und die Gewißheit des Beſtandes dieſes Inſtitutes
zur Selbſthilfe ab Deßhalb glaube ich ausſprechen zu müſſen,
daß dieſe

2 Inſtitut nicht als ein kirchliches erſcheinen dürfe,
zwar, daß etwa an ſich jeder Diöceſanprieſter deßwegen, eil eLr

Prieſter der Diöceſe iſt, chon daran theilnehmen müßte, und
etwa die eitung desſelben mit der hierarchiſchen und kirchen⸗
rechtlichen Ordnung zuſammenfiele. Zu dieſem Ausſpruche ver—

mögen mi  ch folgende, auf die köglichkeit der Selbſthilfe gewiß
ſehr Einfluß nehmende Gründe: ＋ Eine olche Anſtalt würde,
vie ſie posito 8 auch wäre, dem Staate als ein kirchliches In⸗
ſtitut erſcheinen, e8 würden alle dießbezügliche Geſetze und Prin⸗
eipien dafür gelten gemacht werden, darunter ar leicht jenes,
„Kirchengut iſt Staatsgut.“ eder geſammelte Fond würde
nur eine neue Art Schatzkammer ſein für den Staat, wie die
Fonds mancher kirchlichen Vereine, die Schatzkammern von Wall—
fahrtsorten zur Zeit Joſef II (und etwa jetzt der Armenfond,
Schulfond). 8) Eine ſolche Anſtalt würde bei ihrem kirchlichen
Charakter oder elbſt nUur be dem Charakter einer öffentlichen
Wohlthätigkeitsanſtalt) nach den beſtehenden Principien gezwungen
werden können, genaue Ausweiſe und Rechenſchaft der Staats⸗
behörde zu übergeben, 10 der ²i könnte zuletzt in ſeiner 9e
wohnten liebevollen Vorſorge für das Kirchengut verlangen, daß
ſämmtliche Fonds In ſogenannten vinenlirten Staatsobligationen
eſtehen 7) Endlich wäre zu ſehr zu fürchten, daß ern ſo
Unternehmen tn ſich chon den Keim der Auflöſung rage
Es ſoll Selbſthilfe ſein, und dieſe wird gewiß dann ſegens

2
reich ſein, enn ſie vom Geiſte der brüderlichen &X  te  be geleitet,
und daher freiwillig und omi opferwillig iſt Ein
Zwang, der be einem ſolchen Unternehmen ausgeübt würde, wie
dieß bei der Verpflichtung der Einzelnen zur Mitwirkung der
Fall wäre, würde auf die freie Entwicklung des Inſtitutes nuUur

hemmend einwirken. Der Widerwille Einzelner, vielleicht olcher,
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die ihrer Stellung nach ſelbſt Einfluß auf die Leitung hätten,
würde demſelben von vorneherein den Erfolg abſprechen. Auf
olche und ähnliche Gründe hin glaube ich die Anſtalt als einen
„Privatverein von Geiſtlichen der Linzer Diöceſe gegenſeitigen
Unterſtützung“ m Allgemeinen bezeichnen zu müſſen, und daß
man, Pie bei dem Beamtenvereine, der aus ähnlichen Urſachen
entſtand, enſelben zu einer Art „Verſicherungsgeſellſchaft“
hebe Demgemäß müßte Im Intereſſe der Wahrung dieſes Privat⸗—
charakters jedem Prieſter der Zutritt, owie der Tt (natür⸗
ich dann mit Verluſt der Anſprüche) offen ſtehen; 8 müßte die
Leitung den Staatsgeſetzen gemäß und nit vollkommen freier
Wahl beſtimmt ſein; e8 müßte die Verwaltung der Kontrole
der Mitglieder unterworfen ein, nöthigenfalls 8  ur Rechenſchaft

werden können, und es ſollen wenigſtens einige Fälle
feſtgeſetzt werden, vo die Mitglieder, reſp Verſicherten de zure
auf eine heſtimmte Aushilfe einen Anſpruch haben, und nur in
zweiter Linie ſoll auf Bittgeſuche nach Möglichkeit Rückſicht 94
nommen werden. Herbeiſchaffung der Geldmittel Da das
anze eine Art Verſicherungsgeſellſchaft iſt, ſo iſt vor llem ein
Stammcapital nöthig; es ſoll alſo: ern Gründungsfond 6e⸗
chaffen werden durch gering verzinste oder etwa auch te  ———  U  —  —  unver
Darlehen, und durch dieſem Zwecke gewidmete kleinere Ka

pitalien von —  H ſolcher, die als beſondere Gönner des hilfs
bedürftigen Cleru gelten wollen und die als Gründer erſcheinen.
Die erſteren waren die wirklichen Mitglieder und könnten nach
Art der Actionäre tu ähnlichen Fällen ihre Rechte ausüben.
Dieſer ſo gebildete, nUur gering verzinſende Fond könnte dann
auf höhere Zinſen zum Beſten der Unternehmung fruchtbringend
verwerthe werden Es waten gewiſſe Fälle feſtzuſetzen, für
die ſich gegen eine analog den anderen Verſicherungsgeſell—
chaften geforderte Tantiéme verſichern könnte. Freiwillige
Beiträge (bis zu einem gewiſſen Minimalbetrage) der unter—
ſtützenden Mitglieder; dadurch könnte namentlich In manchen be—
onders dringenden Fällen außerhalb des Kreiſes der Verſicherung
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Hilfe geleiſtet werden. Schenkungen und Legate mit ſpecieller
Widmung oder zur freien Dispoſition der Anſtalt. Allmälige
Bildung eines Reſervefondes. Beſchaffenheit der Aushilfe:

Im Falle der Verſicherung eben nach Art und Weiſe der⸗
ſelben, wie als beſtimmte ährlich auszubezahlende ente, oder
als nach einem beſtimmten Zeitraume auszubezahlende Summe.

Für jene Fälle, Ur eine Selbſtverſicherung nicht geſorgt
werden kann, el 3 wohl ſich beſchränken; einige Mitte wären
wohl zur Hand: die Unterſtützungs-Beiträge, die ſpeciell ge
machten Widmungen, dann wenigſtens theilweiſe der Reinertrag
des Gründungs⸗ und ſpäteren Reſervefondes. Dieſe Hilfe hätte
ſich Infangs unUL auf die Mitglieder und auf die dringendſten
Fälle zu beziehen, und nur mit ſteter Berückſichtigung der zur
Dispoſition ſtehenden Ummen u eſchehe Oft ird ohne
hin ein unverzinsliches oder gering verzinstes Darlehen
bn eine ſolche ſein. Natürlich könnte überhaupt
die Hilfe erſt geſchehen auf ein Anſuchen des dürftigen Mit
liedes hin, die unparteiiſche Entſcheidung würde, ſelbſtverſtänd—
lich Unter ſpäter zu legender Rechenſchaft, tu den Händen der
Verwaltung liegen. M‚  (  1 den wachſenden Kräften des Vereines
önnte man auch mit dieſer

1 Hilfe freigebiger ſein, ſelbſt vielleicht
einige beſonders ſchlecht otirte Poſten tn der eiſe für den In⸗q
haber aufbeſſern, daß man ährli eine beſtimmte Unterſtützung
ausbezahlt, ohne ich, vas bei Aufbeſſerung eines Poſtens Princip
ein ſoll, zu binden, da dieß Nul hieße, dem Staate die Pfli
die e hat, abzunehmen, oder ihm wenigſtens inen Ausweg
die Han zu geben, podur E ſich be der geforderten Auf⸗
beſſerung entſchuldigen önnte.“

Hiemit glauben wir all den verſchiedenen Anſchauungen über
die Congrua⸗Frage, wie ſie der oberöſterreichiſche Clerus tun den
Antworten auf die jüngſt gegebene Paſtoralconferenz-Frage an

den Tag gelegt hat, wenigſtens ſoweit e8 ſich um das Weſent⸗
liche andelt, den gebührenden Ausdruck gegeben und demnach
die un ſtellte Aufgabe zul Genüge erfüllt haben Sp


